
 

 

 Beschlussvorlage 

Vorlage-Nr. 1032/07E1 

  
zuständiges Beschlussorgan 
Rat der Stadt Unna 
zu beraten im 
 
Beschlussvorschriften 
§§ 21, 25, 26 GO NRW, § 7 KwahlG 
   
Bezeichnung der Vorlage  X öffentliche   Sitzung 

    nichtöffentl. Sitzung 

Bürgerbegehren der Kulturinitiative Massener Straße "Totalabriss 
nein" 
hier: Widerspruch gegen den Bescheid vom 31.08.2007 

  

Fachbereich Verfasser/in 
2-30 Frau Neubauer 
federführend Bürgermeister Datum 
FB 2, gez. Immick 
 

BM, gez. Kolter 
 

11.10.2007 

beteiligt   
BG, gez. Kutter 
FB 6, gez. Ott 
1. BG, gez. Mölle 
TB, gez. Kampmann 
 

  

 
 
Beschlussvorschlag 
Der Rat der Stadt Unna weist den Widerspruch der Initiatoren des Bürgerbegehrens der 
Kulturinitiative Massener Straße "Totalabriss nein" gegen den Bescheid vom 31.08.2007 als 
unbegründet zurück. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
--- 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Das formell zulässige Bürgerbegehren wurde mit Ratsbeschluss vom 30.08.2007 als 
materiell unzulässig zurückgewiesen. Gegen den Bescheid vom 31.08.2007  
(Anlage 1), mit dem dieser Ratsbeschluss den Initiatoren des Bürgerbegehrens 
bekannt gemacht wurde, legten die Initiatoren form- und fristgerecht Widerspruch ein 
mit der Begründung, der ablehnende Bescheide sei rechtswidrig und verletzte sie in 
ihren Rechten. Die im Ratsbeschluss und der Vorlage 1032/07 genannten vier 
Gründe für die Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens seien rechtlich nicht stichhaltig: 
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1. Die Fragestellung sei „hinreichend bestimmt“ oder jedenfalls „bestimmbar“, da 
im Ergebnis klargestellt werde, dass ein 100 %iger Abriss untersagt werden 
solle. 

 
2. Es bestehe ein bürgerbegehrensfähiger Antrag, da der Rat die Entscheidung 

an sich gezogen und sie damit zu einer eigenen gemacht habe. 
 

3. Ein Kostendeckungsvorschlag sei entbehrlich, da Kosten vor dem Hintergrund 
des kostenfreien Widerrufs eines rechtmäßig begünstigenden 
Verwaltungsaktes gem. § 49 Abs. 2 Satz 1 VwVfG NW nicht entstünden. 
Darüber hinaus wird bestritten, dass überhaupt ein Schadenersatzanspruch 
bestehe, jedenfalls sei bislang kein Antrag gestellt. 

 
4. Es bestehe kein Verstoß gegen ein gesetzwidriges Ziel, da der Vorbescheid 

zurückgenommen werden könne, womit dann auch kein Widerspruch zum 
Inhalt des Bürgerbegehrens mehr bestehe. 

 
Wegen der Einzelheiten der Begründung wird auf anliegende 
Widerspruchsbegründung des von den Initiatoren beauftragten Rechtsanwaltes Dr. 
Henning Obst vom 27.09.2007 verwiesen (Anlage 2). 
 
 
Rechtliche Bewertung: 
 
Der Widerspruch ist – da form- und fristgerecht eingelegt – zulässig, aber 
unbegründet. Der ablehnende Bescheid vom 31.08.2007 ist nicht aufzuheben, da er 
rechtmäßig ist. Zunächst einmal ist darzulegen, dass die im Ratsbeschluss 
respektive im darauf basierenden Bescheid genannten vier Gründe nicht 
zusammenfassend zur Bewertung der Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens führen, 
sondern jeder der Gründe für sich betrachtet, führt zur Unzulässigkeit des 
Begehrens. Zu den Argumenten im Einzelnen gilt was folgt: 
 

1. Fehlende hinreichende Fragestellung 
 

Gemäß § 26 Abs. 1 GO NW können die Bürger im Wege des 
Bürgerbegehrens beantragen, dass sie anstelle des Rates über eine 
Angelegenheit der Gemeinde selbst entscheiden. Hier ist schon zweifelhaft, ob 
das Bürgerbegehren überhaupt auf eine eigene Sachentscheidung der 
Bürgerschaft zielt. § 26 Abs. 1 GO NW will den Bürgern die Befugnis zu 
eigener Sachentscheidung überantworten. Daraus folgt laut OVG NW aus 
dem Jahre 2002, dass mit der Mitwirkung der Bürgerschaft an kommunalen 
Entscheidungen nicht eine mehr oder weniger unverbindliche 
Meinungsäußerung oder Kundgabe der Unterstützung bestimmter Anliegen 
erfasst ist, sondern es stets um eine konkrete Sachentscheidung gehen muss. 
Für das Bürgerbegehren ist damit eine Fragestellung ausgeschlossen, die sich 
nicht auf eine Entscheidung in der Sache selbst bezieht, sondern eher auf 
eine resolutionsartige Unterstützung eines bestimmten Anliegens gerichtet ist. 
 
Die hier vorliegende Fragestellung „Soll das 1860 erbaute Bürgerpalais in der 
Massener Straße 20, wie es das Amt für Denkmalpflege in Westfalen 
empfiehlt, vor dem Totalabriss bewahrt werden?“ lässt letztlich nicht mit 
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hinreichender Klarheit erkennen, was Folge eines entsprechenden 
Ratsbeschlusses oder eines erfolgreichen Bürgerentscheides wäre. Die 
Bewahrung vor dem „Totalabriss“ lässt eine Vielzahl von Abrissvarianten 
offen, ohne dass klar und eindeutig erkennbar wäre, ob es dem 
Bürgerbegehren nicht tatsächlich um die Bestandssicherung des Bürgerpalais 
geht. Dies wird deutlich vor dem Hintergrund, dass laut Begründung des 
Bürgerbegehrens die Aufhebung des Ratsbeschlusses bewirkt werden soll, 
der die vorgesehene Bebauung und damit den Abriss des Altgebäudes 
beinhaltet. Dieser Ratsbeschluss (Vorlage 0944/07) enthielt unter Ziff. 3 die 
Verpflichtung, im Baugenehmigungsverfahren darauf zu achten, dass der 
Vorentwurf gestalterisch positiv weiterentwickelt wird in Bezug auf (u.a.) 
 

• „die Übernahme und Integration von Fassadenteilen des Hauses 
Massener Straße 20 in die Neubebauung.“ 

 
Es wird daher nicht hinreichend klar, was im Erfolgsfalle zu veranlassen ist. 
Die Rechtsprechung lässt zwar gewisse Ungenauigkeiten der Formulierung 
des Bürgerbegehrens zu. Der Gegenstand der Entscheidung und das, was 
letztlich angestrebt oder zu veranlassen ist, muss sich aber stets unzweideutig 
aus dem Text des Bürgerbegehrens selbst ergeben. Daran fehlt es hier. 
Schon 1999 hat das OVG NW darauf hingewiesen, dass es nicht darum geht, 
dem Rat Vorgaben für eine von ihm noch zu treffende Entscheidung zu 
machen, sondern darum, dass die Bürger die eigentlich vom Rat zu treffende 
abschließende Entscheidung selbst treffen. In welcher Form und in welchem 
Umfang das Haus Massener Straße erhalten bleiben soll, wird durch die 
Bürger nicht abschließend entschieden. Dazu wäre eine weitergehende 
Ratsentscheidung erforderlich. 
 

2. Zuständigkeit des Rates 
 

Gegenstand des Bürgerbegehrens kann nur eine Sachentscheidung in einer 
Angelegenheit der Gemeinde sein, die anderenfalls vom Rat der Gemeinde zu 
treffen wäre. 
 
Die Entscheidung über die Erteilung von Baugenehmigungen und damit 
notwendigerweise zusammenhängende Abrissgenehmigungen trifft nicht der 
Rat, sondern die Verwaltung. Der Rat hat hier die Entscheidung über die 
Erteilung der Abriss- und Baugenehmigung nicht „an sich gezogen“, sie ist ihm 
auch nicht übertragen worden. Ziff. 4 der Beschlussfassung verweist darauf, 
dass dem Abriss des Gebäudes „zugestimmt“ wird, was dafür spricht, dass 
gerade keine eigene Sachentscheidung des Rates vorliegt, sondern eine die 
Entscheidung der Verwaltung unterstützende politische Beschlussfassung 
erfolgt ist. 
 
Der Rat hat durch diese politische Rückendeckung seine bereits im Vorfeld 
getätigten Beschlüsse, nämlich einmal den Inhalt der 
Denkmalbereichssatzung und zum Anderen den über dem Gebiet liegenden 
Bebauungsplan bestätigt. Das Gesetz hätte dem Rat bauplanungsrechtlich die 
Möglichkeit gegeben, im Rahmen von Zurückstellungen und 
Veränderungssperren die eigenen Planungsziele noch einmal zu überdenken. 
Dies hat er aber gerade nicht getan. Diese Entscheidung des Rates, es bei 
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den bisherigen Planungsgrundsätzen zu belassen, ist gemäß § 26 Abs. 5 Ziff. 
6 der GO NW auch nicht bürgerbegehrensfähig. 

 
3. Kostendeckungsvorschlag 

 
Sinn und Zweck der gesetzlichen Forderung nach einem 
Kostendeckungsvorschlag gemäß § 26 Abs. 2 Satz 1 GO NW liegen darin, 
den Bürger ausreichend über Tragweite und Konsequenzen der 
vorgeschlagenen Entscheidung in finanzieller Hinsicht zu unterrichten. Ein 
ausreichender Kostendeckungsvorschlag muss nach der Rechtsprechung des 
OVG NW aus dem Jahre 2003 zumindest eine überschlägige, 
nachvollziehbare Kostenschätzung enthalten. Einzubeziehen sind nicht alle 
durch die Maßnahme äquivalent kausal verursachten 
Vermögensminderungen, aber solche Kosten, für die nach dem Sinn und 
Zweck des Kostendeckungsvorschlags eine Verantwortlichkeit aus der 
verlangten Maßnahme abgeleitet werden kann. Es muss daher stets ein 
Zurechnungszusammenhang zur verlangten Maßnahme bestehen. 
 
Hier bleibt festzuhalten, dass dem Bauantragsteller/Eigentümer ein 
gesetzlicher Anspruch auf Erhalt der beantragten Baugenehmigung bei 
gleichzeitigem Abriss des Hauses Massener Straße 20 zusteht, denn letzteres 
ist unstreitig nicht unter Denkmalschutz gestellt. Bereits das Versagen der 
Baugenehmigung wird, ohne dass es auf die Problematik der Rücknahme 
oder des Widerrufs des Bauvorbescheides ankommt, 
Schadenersatzansprüche zugunsten des Bauherrn gegen die Stadt Unna 
auslösen. Es handelt sich daher um Vermögensnachteile, die typischerweise 
eine Folge des Bürgerbegehrens sein werden, ohne dass es darauf ankäme, 
ob zum jetzigen Zeitpunkt bereits Schadenersatzansprüche angemeldet 
worden sind oder nicht. Ein Kostendeckungsvorschlag ist daher gerade nicht 
entbehrlich. 

 
4. Verfolgung eines gesetzwidrigen Zieles 

 
Wie in der Begründung der Beschlussvorlage 1032/07 dargestellt, hat der 
Bauherr einen Anspruch auf Erteilung der Baugenehmigung auf der 
Grundlage des Bebauungsplanes sowie einen Anspruch auf Abriss des 
Altgebäudes, da dem keine denkmalrechtlichen Bestimmungen 
entgegenstehen. Würde dieser Anspruch durch das Bürgerbegehren versagt, 
verfolgte es damit ein gesetzwidriges Ziel und erfüllte den Tatbestand des  
§ 26 Abs. 5 Nr. 9 GO NW. 
 
Der planungsrechtliche Vorbescheid verstärkt die Rechtsposition des 
Eigentümers. Unterstellt, der Vorbescheid ließe sich widerrufen, wovon in der 
Widerspruchsbegründung der Initiatoren ausgegangen wird, änderte sich an 
dieser Einschätzung nichts. Denn unabhängig von dem Bestehen oder der 
Beseitigung des Vorbescheides bleibt die Gemeinde bei Vorliegen der 
bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen zur Erteilung der 
Baugenehmigung verpflichtet. 
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Es hätte, wie zuvor dargelegt, grundsätzlich lediglich die Möglichkeit gegeben, 
über Zurückstellung und Veränderungssperre die planerischen Grundsätze zu 
ändern, bzw. die Denkmalbereichssatzung und die Frage des Denkmalwertes 
des Objektes anders zu bewerten. Da dies durch den Rat jedoch in Abwägung 
aller Umstände nicht getan wurde, gelten die beiden Satzungen. Ein Versagen 
der Genehmigung verstieße daher gegen ein gesetzliches Verbot. 

 
 
Gesamtergebnis: 
 
Die in der Beschlussvorlage 1032/07 dargestellten Gründe, die zur Unzulässigkeit 
des Bürgerbegehrens führen, bleiben jeder für sich bestehen. 
 
Aus den genannten Gründen ist der Widerspruch zulässig aber unbegründet, womit 
er zurückzuweisen ist. 
 
Diese Bewertung ist mit unserem Verfahrensbevollmächtigten, Herrn Rechtsanwalt 
Dr. Kersting, abgestimmt. 
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